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Grundlage der international anerkannten Grundsätze und Verfahren der Konfliktbeilegung 
zu befassen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 63/307110, 

 1. anerkennt das Recht aller Binnenvertriebenen und Flüchtlinge und ihrer Nach-
kommen, ungeachtet ihrer Volkszugehörigkeit, an ihre Heimstätten in ganz Georgien, ein-
schließlich Abchasiens und Südossetiens, zurückzukehren; 

 2. betont, dass die Eigentumsrechte aller von den Konflikten in Georgien betroffe-
nen Binnenvertriebenen und Flüchtlinge geachtet werden müssen und dass kein Eigentum 
unter Verstoß gegen diese Rechte erlangt werden darf; 

 3. bekräftigt, dass erzwungene demografische Veränderungen unannehmbar sind; 

 4. unterstreicht, dass es dringend notwendig ist, den humanitären Organisationen 
in allen Konfliktgebieten in ganz Georgien ungehinderten Zugang zu allen Binnenvertrie-
benen, Flüchtlingen und anderen dort ansässigen Personen zu gewähren; 

 5. fordert alle Teilnehmer der Genfer Gespräche auf, ihre Anstrengungen zur Her-
beiführung eines dauerhaften Friedens zu intensivieren, sich zu verstärkten vertrauensbil-
denden Maßnahmen zu verpflichten und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Achtung 
der Menschenrechte zu gewährleisten und Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die die 
freiwillige, sichere, würdevolle und ungehinderte Rückkehr aller Binnenvertriebenen und 
Flüchtlinge an ihre Herkunftsorte begünstigen; 

 6. unterstreicht, dass ein Zeitplan aufgestellt werden muss, um die freiwillige, si-
chere, würdevolle und ungehinderte Rückkehr aller von den Konflikten in Georgien betrof-
fenen Binnenvertriebenen und Flüchtlinge an ihre Heimstätten zu gewährleisten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsech-
zigsten Tagung einen umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolution vor-
zulegen; 

 8. beschließt, den Punkt „Hartnäckige Konflikte im Gebiet der GUAM-Länder und 
ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die internationale 
Entwicklung“ in den Entwurf der Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 
 
 

RESOLUTION 64/297 

Verabschiedet auf der 117. Plenarsitzung am 8. September 2010, ohne Abstimmung, auf der 
Grundlage des Resolutionsentwurfs A/64/L.69, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversamm-
lung. 
 
 

64/297. Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, die Bestandteil der Resolution 60/288 der Generalversammlung vom 8. Sep-
tember 2006 ist, und unter Hinweis auf die Versammlungsresolution 62/272 vom 5. Sep-
tember 2008, in der unter anderem gefordert wurde, in zwei Jahren die Fortschritte bei der 
Umsetzung der Strategie zu prüfen und ihre in diesen Resolutionen vorgesehene Aktuali-
sierung zur Berücksichtigung von Veränderungen zu erwägen, 

_______________ 
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 unter Hinweis auf ihre Resolution 64/235 vom 24. Dezember 2009 über die Institu-
tionalisierung des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, 

 sowie unter Hinweis auf die entscheidende Rolle der Generalversammlung bei der 
Weiterverfolgung der Umsetzung und der Aktualisierung der Strategie, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer unverbrüchlichen Entschlossenheit, die interna-
tionale Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen 
Arten und Erscheinungsformen zu stärken, 

 anerkennend, dass die internationale Zusammenarbeit und alle von den Mitgliedstaa-
ten ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus mit ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, namentlich der Charta der Vereinten Nationen, 
insbesondere deren Zielen und Grundsätzen, und den einschlägigen internationalen Über-
einkommen und Protokollen, insbesondere den Menschenrechten, dem Flüchtlingsrecht 
und dem humanitären Völkerrecht, voll im Einklang stehen müssen, 

 in der Überzeugung, dass die Generalversammlung mit ihrer universalen Mitglied-
schaft das zuständige Organ zur Behandlung des Problems des internationalen Terrorismus 
ist, 

 eingedenk dessen, dass es gilt, die Rolle der Vereinten Nationen und der Sonderorga-
nisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Umsetzung der Strategie zu stär-
ken, 

 unterstreichend, dass der Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung seine Tätigkeiten wei-
terhin im Rahmen seines Mandats ausüben und sich dabei an den Leitlinien, die ihm die 
Mitgliedstaaten regelmäßig über die Generalversammlung vorgeben, orientieren soll, 

 1. verurteilt erneut nachdrücklich und unmissverständlich den Terrorismus in allen 
seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck er 
begangen wird, da er eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit darstellt; 

 2. bekräftigt die Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus und ihre vier Säulen als ein fortlaufendes Unterfangen und fordert die Mit-
gliedstaaten, die Vereinten Nationen und andere zuständige internationale, regionale und 
subregionale Organisationen auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Stra-
tegie auf integrierte Weise und in allen ihren Aspekten umzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel „Weltweite 
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus: Aktivitäten des Sys-
tems der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Strategie“111; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den von Mitgliedstaaten und den zuständigen 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen im Rahmen der Strategie 
beschlossenen Maßnahmen, die in dem Bericht des Generalsekretärs und bei der zweiten 
zweijährlichen Überprüfung der Strategie am 8. September 2010 vorgestellt wurden und 
die allesamt die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus stärken, namentlich 
durch den Austausch bewährter Vorgehensweisen; 

 5. bekräftigt, dass in erster Linie die Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Strate-
gie verantwortlich sind, ist sich jedoch ferner dessen bewusst, dass die wichtige Rolle ge-
stärkt werden muss, die die Vereinten Nationen, einschließlich des Arbeitsstabs Terroris-
musbekämpfung, gegebenenfalls in Abstimmung mit anderen internationalen, regionalen 
und subregionalen Organisationen, im Hinblick darauf spielen, die Koordinierung und Ko-
härenz bei der Umsetzung der Strategie auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zu 

_______________ 
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erleichtern und zu fördern und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten Hilfe zu leisten, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus; 

 6. ermutigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, nach Bedarf Anstrengungen zu unternehmen, um die Umsetzung der Strategie zu 
verbessern, namentlich durch das Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten und dem Sys-
tem der Vereinten Nationen; 

 7. fordert die Institutionen der Vereinten Nationen, die an der Unterstützung von 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung mitwirken, auf, die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie ordnungsgemäße Verfahren und die 
Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus auch weiterhin zu erleichtern; 

 8. fordert die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien der bestehenden internatio-
nalen Übereinkommen und Protokolle gegen den Terrorismus geworden sind, auf, dies 
bald zu erwägen, fordert alle Staaten auf, sich nach besten Kräften um den Abschluss eines 
umfassenden Übereinkommens über den internationalen Terrorismus zu bemühen, und 
erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen zur Durchführung der Resolutionen 
der Generalversammlung und des Sicherheitsrats betreffend den internationalen Terroris-
mus; 

 9. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem anhaltenden Beitrag der Institutionen 
der Vereinten Nationen und der Nebenorgane des Sicherheitsrats zu dem Arbeitsstab Terro-
rismusbekämpfung; 

 10. unterstreicht in dieser Hinsicht die Bedeutung einer verstärkten Zusammenar-
beit zwischen den Institutionen der Vereinten Nationen sowie der Tätigkeit des Arbeits-
stabs Terrorismusbekämpfung, um die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnah-
men des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu gewährleis-
ten, sowie die Notwendigkeit, weiter die Transparenz zu fördern und Doppelarbeit zu ver-
meiden; 

 11. bekräftigt die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs zwischen den für die 
Bekämpfung des Terrorismus zuständigen Funktionsträgern der Mitgliedstaaten, um die 
internationale, regionale und subregionale Zusammenarbeit zu fördern und die Strategie 
besser bekanntzumachen, mit dem Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen, und erinnert in 
diesem Zusammenhang an die Rolle des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere des 
Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, bei der Förderung der internationalen Zusammenar-
beit und des Kapazitätsaufbaus als Bestandteile der Strategie; 

 12. begrüßt die Fortschritte, die dabei erzielt worden sind, die Institutionalisierung 
des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung im Einklang mit Resolution 64/235 abzuschlie-
ßen; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich stärker an der Tätigkeit des Arbeitsstabs 
Terrorismusbekämpfung zu beteiligen; 

 14. legt dem Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung nahe, eine umfassende Website zu 
erarbeiten, um zu gewährleisten, dass seine Tätigkeit einem breiteren Publikum zugänglich 
gemacht wird; 

 15. ersucht das Sekretariat des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, mit den Mit-
gliedstaaten zusammenzuwirken, namentlich durch vierteljährliche Unterrichtungen und 
umfassende Berichte über die laufende und die künftige Tätigkeit des Arbeitsstabs, um 
Transparenz zu gewährleisten und die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, die von 
dem Arbeitsstab geleistete Arbeit zu bewerten und politische Anleitung und Rückmeldun-
gen zu den Anstrengungen zur Umsetzung der Strategie zu geben; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung bis spätestens April 2012 einen Bericht über die Fortschritte bei der Um-
setzung der Strategie samt etwaiger Anregungen zu ihrer künftigen Umsetzung durch das 
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System der Vereinten Nationen sowie über die Fortschritte bei der Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

 17. beschließt, den Punkt „Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung 
aufzunehmen, mit dem Ziel, bis Juni 2012 den in Ziffer 16 angeforderten Bericht des Ge-
neralsekretärs sowie die Umsetzung der Strategie durch die Mitgliedstaaten zu prüfen und 
die Aktualisierung der Strategie zur Berücksichtigung von Veränderungen zu erwägen. 
 
 

RESOLUTION 64/298 
A/RES/64/298 

Verabschiedet auf der 120. Plenarsitzung am 9. September 2010, ohne Abstimmung, auf der 
Grundlage des Resolutionsentwurfs A/64/L.65/Rev.1, eingebracht von: Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Zypern. 
 
 

64/298. Antrag auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zu der Frage, 
ob die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kosovos im Einklang mit dem 
Völkerrecht steht 

 Die Generalversammlung, 

 in Anbetracht der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen, 

 eingedenk ihrer Aufgaben und Befugnisse nach der Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 63/3 vom 8. Oktober 2008, in der sie den Interna-
tionalen Gerichtshof um ein Gutachten zu der folgenden Frage ersuchte: 

 „Steht die einseitige Unabhängigkeitserklärung der vorläufigen Selbstverwaltungsin-
stitutionen Kosovos im Einklang mit dem Völkerrecht?“, 

 nach achtungsvoller Entgegennahme des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs 
vom 22. Juli 2010 über die Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung betref-
fend Kosovo mit dem Völkerrecht112 und nach sorgfältigster Prüfung des Gutachtens, ein-
schließlich der Fragen, zu denen es abgegeben wurde, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Inhalt des aufgrund des Antrags der Generalversamm-
lung abgegebenen Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs über die Vereinbarkeit der 
einseitigen Unabhängigkeitserklärung betreffend Kosovo mit dem Völkerrecht; 

 2. begrüßt die Bereitschaft der Europäischen Union, einen Prozess des Dialogs 
zwischen den Parteien zu erleichtern; der Dialogprozess selbst wäre ein Faktor für Frieden, 
Sicherheit und Stabilität in der Region, und der Dialog hätte das Ziel, die Zusammenarbeit 
zu fördern, auf dem Weg zur Europäischen Union voranzuschreiten und die Lebensbedin-
gungen der Bevölkerung zu verbessern. 
 
 

RESOLUTION 64/299 
A/RES/64/299 

Verabschiedet auf der 121. Plenarsitzung am 13. September 2010, ohne Abstimmung, auf der 
Grundlage des Resolutionsentwurfs A/64/L.72, vorgelegt vom Präsidenten der Generalversamm-
lung. 
 
 

_______________ 
112 Siehe A/64/881. 




